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39. Bericht über den Föderalismus in Österreich (2014) 

Zusammenfassung 

 

1. Wichtige politische Ereignisse waren aus föderalistischer Sicht 2014 die WahlenWahlenWahlenWahlen zum Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger Vorarlberger 
LandtagLandtagLandtagLandtag und zum Europäischen ParlamentEuropäischen ParlamentEuropäischen ParlamentEuropäischen Parlament sowie die Tätigkeit der neuen Landesneuen Landesneuen Landesneuen Landes----
verwaltungsgerichteverwaltungsgerichteverwaltungsgerichteverwaltungsgerichte. Durch die Etablierung einer Gerichtsbarkeit auf Stufe der Länder war es möglich, 
zahlreiche Sonderbehörden – sowohl des Bundes wie auch der Länder – aufzulassen und damit 
nachhaltig den Verwaltungsrechtsschutz in Österreich zu reformieren. Auch wird die bisherige Praxis 
der neuen Gerichte durchaus positiv bewertet. 

Betreffend die Verfassungs- und Verwaltungsreform gab es im Berichtsjahr 2014 einige Initiativen, so 
die von der Bundesregierung eingesetzte AufgabenreformAufgabenreformAufgabenreformAufgabenreform----    und Deregulierungskommissionund Deregulierungskommissionund Deregulierungskommissionund Deregulierungskommission unter 
der Leitung des Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes, die bis Jänner 2015 ihre Berichte vorgelegt 
hat. Neben punktuellen, durchaus begrüßenswerten Vorschlägen werden jedoch tiefgreifende 
Reformen der Verwaltungsstrukturen nach wie vor nicht angedacht. Erwähnenswert ist ferner die 
Fortsetzung der 2013 begonnen Reformbemühungen um eine Stärkung der direkten DemokratieStärkung der direkten DemokratieStärkung der direkten DemokratieStärkung der direkten Demokratie, 
wofür im Dezember 2014 eine Enquete-Kommission im Parlament eingerichtet wurde. 

2. Die BundesverfassungBundesverfassungBundesverfassungBundesverfassung wurde im Berichtsjahr 2014 erneut vielfach novelliert, unter anderem erfolgte 
auch eine Reform der Untersuchungsausschüsse des Nationalrates, als diese künftig ein Recht der 
parlamentarischen Minderheit sind. In der Bundesgesetzgebung kann nach wie vor die Tendenz 
beobachtet werden, dass vereinzelt Bundeszuständigkeiten außerhalb der KompetenzBundeszuständigkeiten außerhalb der KompetenzBundeszuständigkeiten außerhalb der KompetenzBundeszuständigkeiten außerhalb der Kompetenz----
bestimmungenbestimmungenbestimmungenbestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes normiert werden, so 2014 etwa beim 
Energieeffizienzpaket des Bundes. 

3. Die 2014 erfolgten Änderungen in den österreichischen LandesverfassungenÄnderungen in den österreichischen LandesverfassungenÄnderungen in den österreichischen LandesverfassungenÄnderungen in den österreichischen Landesverfassungen betrafen 
hauptsächlich laufende Reformvorhaben, die teilweise bereits im Jahr 2013 begonnen wurden. Dabei 
können die Länder auf einige erfolgreich umgesetzte Projekte blicken, so etwa die weitere Umstellung 
der Kundmachung der Landesgesetzblätter in elektronischer FormKundmachung der Landesgesetzblätter in elektronischer FormKundmachung der Landesgesetzblätter in elektronischer FormKundmachung der Landesgesetzblätter in elektronischer Form, die Abschaffung des Abschaffung des Abschaffung des Abschaffung des 
ProporzsystemsProporzsystemsProporzsystemsProporzsystems, sowie die Ausweitung der Gebarungskontrolle von Landesrechnungshöfen auf 
Gemeinden unter 10.000 Einwohnern. Hinzu kommen Änderungen im Wahlrecht, die Stärkung direktStärkung direktStärkung direktStärkung direkt----
demokratischer Elementedemokratischer Elementedemokratischer Elementedemokratischer Elemente sowie die Verankerung von Staatszielbestimmungen. Abgeschlossen wurde 
ferner die bereits im Jahre 2013 begonnene Umsetzung des Spekulationsverbots in den Ländern. 

Bund und Länder gleichermaßen betreffend war die Umsetzung des SchulbehördenUmsetzung des SchulbehördenUmsetzung des SchulbehördenUmsetzung des Schulbehörden----
Verwaltungsreformgesetzes 2013Verwaltungsreformgesetzes 2013Verwaltungsreformgesetzes 2013Verwaltungsreformgesetzes 2013. Die auf das Jahr 1962 zurückgehende Behördenstruktur, gegliedert 
in eine Bezirksebene (Bezirksschulräte), eine Landesebene (Landesschulräte) und eine Bundesebene 
(zuständiger Bundesminister) wurde mit August 2014 auf zwei Ebenen reduziert und die 
Bezirksschulräte aufgelöst. In den Ländern wurden dementsprechend Anpassungen in den 
einschlägigen organisations- und dienstrechtlichen Vorschriften notwendig. 

4. Die GemeindeebeneGemeindeebeneGemeindeebeneGemeindeebene war im Jahr 2014 vor allem mit Gemeindefusionen und der Einführung der 
Landesverwaltungsgerichte beschäftigt, wobei Tirol als einziges Bundesland den gemeindeinternen 
Instanzenzug abgeschafft hat und bisher auf gute Erfahrungen verweisen kann. Im Zuge der 
Gemeindestrukturreform in der Steiermark wurde mit 1. Jänner 2015 unter dem Schlagwort „Stärkere 
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Gemeinden – Größere Chancen“ di Anzahl der steirischen Gemeinden von 539 auf 287 reduziert, womit 
im Berichtsjahr auch zahlreiche landesrechtliche Anpassungen verbunden waren.  

5. Für den Fiskalföderalismus 2014 in Österreich erwähnenswert ist die Verlängerung des geltenden Verlängerung des geltenden Verlängerung des geltenden Verlängerung des geltenden 
FinanzausgleichsFinanzausgleichsFinanzausgleichsFinanzausgleichs bis 2016. Mit dieser, bereits zweiten Verlängerung und einer Geltungsdauer von 
insgesamt neun Jahren ist das FAG 2008 das bislang am längsten geltende österreichische 
Finanzausgleichsgesetz. Im Besonderen erwähnenswert ist für 2014 eine Entscheidung des Entscheidung des Entscheidung des Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes zum KonsultationsmechanismusVerfassungsgerichtshofes zum KonsultationsmechanismusVerfassungsgerichtshofes zum KonsultationsmechanismusVerfassungsgerichtshofes zum Konsultationsmechanismus. So entschied das Höchstgericht im März 
2014 erstmals, dass in Zusammenhang mit der Eisenbahnkreuzungsverordnung, die den Gemeinden als 
Straßenerhalter für Gemeindestraßen bauliche Maßnahmen zur Sicherung von Eisenbahnkreuzungen 
vorschreibt, gegen den Konsultationsmechanismus verstoßen wurde. 

6. Hinsichtlich der Zusammenarbeit von Zusammenarbeit von Zusammenarbeit von Zusammenarbeit von Bund und LändernBund und LändernBund und LändernBund und Ländern kann für das Berichtsjahr 2014 festgestellt 
werden, dass vor allem das Instrument der Art 15a B-VG-Vereinbarung mit insgesamt vier neuen 
Verträgen zwischen Bund und Ländern ein praktikables Instrument der Kooperation im Rahmen 
bestehender Kompetenzen darstellt. Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit ergeben sich jedoch nach 
wie vor im Begutachtungsverfahren von Bundesgesetzen, wobei ein vermeidbares Hauptproblem dabei 
in den oft sehr knapp bemessenen Begutachtungsfristen liegt. Als verbesserungsbedürftig hat sich im 
Jahr 2014 auch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im AsylwesenAsylwesenAsylwesenAsylwesen gezeigt. Angesichts 
steigender Flüchtlingszahlen bedingt durch internationale Konflikte gelang es beiderseitig nur bedingt, 
die jeweiligen Aufgaben kooperativ zu erfüllen. 

Betreffend die wechselseitigen Zustimmungsrechte zwischen den Gebietskörperschaften wurden diese 
– wie auch in den vorangegangen Jahren – im Regelfall erteilt, nur vereinzelt ließ man die Frist 
verstreichen. Erwähnenswert ist allerdings die Abweichung von einer einheitlichen Abweichung von einer einheitlichen Abweichung von einer einheitlichen Abweichung von einer einheitlichen 
LänderstellungnahmeLänderstellungnahmeLänderstellungnahmeLänderstellungnahme im Rahmen der EU-Mitwirkungsrechte durch den Bund in einem Fall. Insgesamt 
kann jedoch für die bundesstaatliche Praxis auch für das Jahr 2014 konstatiert werden, dass der 
österreichische Föderalismus von einem primär kooperativen Vorgehen sowohl seitens des Bundes wie 
der Länder geprägt ist. Auch was die grenzüberschreitende Kooperationgrenzüberschreitende Kooperationgrenzüberschreitende Kooperationgrenzüberschreitende Kooperation der österreichischen Länder 
betrifft, sind diese neben ihrer Tätigkeit in den zahlreichen Organisationen und Konferenzen auf 
europäischer Ebene, vor allem mit den Regionen benachbarter Staaten in regem Kontakt und verfügen 
– neben den zahllosen informellen Kontakten – über die Europäischen Verbünde territorialer 
Zusammenarbeit nunmehr auch über eine europarechtliche Grundlage, die sich bislang bestens bewährt 
hat.  

7. Die mediale Performancemediale Performancemediale Performancemediale Performance des Föderalismus war auch 2014 allgemein vergleichsweise ausgeglichener 
als früher, wenngleich die Bundesländer bzw das föderale System in Einzelfällen, so vor allem etwa in 
Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylwerbern medial heftig kritisiert wurden. Neben 
vereinzelt artikulierten Wünschen nach Abschaffung der Bundesländer und Problemen in 
Zusammenhang mit Haftungsübernahmen des Landes Kärnten, konnten sich die Länder aber auch 
durchaus positiv positionieren, so etwa als Vorbild für die im Regierungsprogramm vorgesehene 
Schaffung des Amtes der Bundesregierung  oder auch in ihren eigenen Reformbemühungen etwa in der 
Abschaffung des Proporzes. 

Die Debatte um eine mögliche Abschaffung des BundesratesDebatte um eine mögliche Abschaffung des BundesratesDebatte um eine mögliche Abschaffung des BundesratesDebatte um eine mögliche Abschaffung des Bundesrates war zu Beginn des Berichtsjahres 2014 
medial sehr dominant. Von der Nationalratspräsidentin wurde dabei eine – im internationalen Vergleich 
untypische – Befassung der Landtage mit den Gesetzesbeschlüssen des Nationalrates vorgeschlagen. 
Eine Reform des Bundesrates kam auch 2014 nicht zustande, auch wenn bereits zahlreiche Vorschläge 
artikuliert wurden. Auch die bereits 2012 unter den Ländern konsentierten Reformentwurfe wurden in 
der Debatte nicht berücksichtigt. 

 


